
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Katja Kipping, Susanne Ferschl, 
Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE.
– Drucksache 19/30857 –

Wohnkostenlücke 2020

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung (KdUH) nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) in angemessener Höhe soll das 
Existenzminimum sichern. Die Verfahren zur Bestimmung der Angemessen-
heitsgrenzen sind allerdings seit vielen Jahren regelmäßig Gegenstand politi-
scher und gerichtlicher Auseinandersetzungen. Dies bringt Rechtsunsicherheit 
für alle Beteiligten und die Gefahr der Unterschreitung des Existenzminimums 
für die Beziehenden von Leistungen nach dem SGB II und dem Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII) mit sich. In zahlreichen Klagen von Leis-
tungsbeziehenden stellten Sozialgerichte immer wieder fest, dass kommunale 
Konzepte rechtswidrig waren (Institut Wohnen und Umwelt 2017, For-
schungsbericht 478, S. 66 bis 68). Andere Kommunen verzichten von vorn-
herein auf eigenständige Konzepte und greifen auf erhöhte Wohngeldwerte 
zurück (ebd., S. 47 f.). Auch dadurch sind keine existenzsichernden Beträge 
garantiert, weil die Wohngeldwerte weder am Existenzminimum ausgerichtet 
sind noch häufig genug angepasst werden (ebd., S. 173).

Im Ergebnis bestehen zwischen der Miete, die Personen im Leistungsbezug 
nach dem SGB II und SGB XII tatsächlich zahlen müssen, und den als ange-
messen anerkannten Kosten der Unterkunft und Heizung regional teilweise er-
hebliche Differenzen. Regelmäßig wird diese „Wohnkostenlücke“ von Leis-
tungsbeziehenden aus dem Regelbedarf bestritten – oft nicht als Ausdruck 
individueller Prioritätensetzung, sondern schlicht, weil es keinen günstigeren 
Wohnraum gibt. Dadurch wird das Existenzminimum unterschritten.

Mit dem Ziel konkreterer gesetzlicher Vorgaben für die Bestimmung der An-
gemessenheitsgrenzen tagten ab 2014 u. a. eine Bund-Länder-Kommunal-
Arbeitsgruppe, seit 2017 eine Arbeitsgruppe der Konferenz der für Arbeit und 
Soziales zuständigen Ministerinnen und Minister, Senatorinnen und Senatoren 
(ASMK) unter Beteiligung des Deutschen Landkreistages.

 1. In welchen Gremien und Arbeitsgruppen, die sich der Neuregelung der 
Kosten der Unterkunft und Heizung widmen, ist die Bundesregierung 
derzeit vertreten?
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 2. Welche Gremien und Arbeitsgruppen von Ländern und Kommunalen 
Spitzenverbänden, die sich der Neuregelung der Kosten der Unterkunft 
und Heizung widmen, sind der Bundesregierung bekannt?

Die Fragen 1 und 2 werden gemeinsam beantwortet.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales ist als Gast in einer Unter-
arbeitsgruppe der Arbeits- und Sozialministerkonferenz vertreten, die mit 
Unterstützung der kommunalen Spitzenverbände die Erarbeitung einer Neu-
regelung zur Bestimmung der angemessenen Kosten der Unterkunft und 
Heizung im Zweiten und Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB II und 
SGB XII) zum Ziel hat.
Der Bundesregierung sind keine weiteren Gremien und Arbeitsgruppen im 
Sinne der Fragestellung bekannt.

 3. In welcher Höhe wurden die Kosten der Unterkunft und Heizung, die für 
Leistungsberechtigte des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch (SGB II) im 
Jahr 2020 tatsächlich angefallen sind, nicht übernommen (bitte Werte für 
das Bundesgebiet, die Bundesländer und die einzelnen Jobcenter auf-
schlüsseln)?

Nach § 22 Absatz 1 SGB II werden die Bedarfe für Unterkunft und Heizung in 
Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, soweit diese angemessen 
sind. Die im Rahmen der Leistungsgewährung erhobenen Angaben zu den 
Wohnkosten beziehen sich jeweils auf die Kosten- und Flächeninformationen 
der gesamten Haushaltsgemeinschaft. Neben den Mitgliedern der Bedarfsge-
meinschaft zählen dazu ggf. auch Personen, die nicht zur Bedarfsgemeinschaft 
gehören, jedoch bei der Bestimmung der angemessenen Unterkunftskosten zu 
berücksichtigen sind.
Als Unterkunftskosten werden die laufenden monatlichen Aufwendungen für 
die Kaltmiete, den Schuldzins bei Eigenheimen oder Tagessätze bei Heimunter-
künften, Pensionen usw. bezeichnet. Im Kontext der Beantwortung dieser An-
frage wird in den statistischen Auswertungen durchgängig auf die Unterkunfts-
art Miete abgestellt. Darüber hinaus fließen in die Wohnkosten die monatlichen 
Heiz- und Betriebskosten (inklusive Nachzahlungen) sowie die einmaligen 
Kosten mit ein. In der statistischen Berichterstattung zu Wohnkosten können 
die laufenden Unterkunfts-, Betriebs- und Heizkosten jeweils nach tatsäch-
lichen und anerkannten Kosten unterschieden dargestellt werden. Unter die ein-
maligen Kosten fallen Wohnungsbeschaffungskosten (Umzugskosten, Courta-
ge, Kaution), die Übernahme von Mietschulden sowie sonstige einmalige Kos-
ten (Instandhaltungs- und Reparaturkosten bei selbst bewohntem Wohneigen-
tum).
Die geltend gemachten tatsächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung kön-
nen höher sein als die vom Jobcenter anerkannten. Die jeweiligen Ursachen für 
die Differenz von tatsächlichen und anerkannten Kosten können vielfältig sein 
und können mit den Mitteln der Statistik nicht identifiziert werden. Neben der 
ggf. nicht vollständigen Übernahme der Wohnkosten durch das Jobcenter kom-
men dafür auch andere, in der operativen Erfassung liegende Gründe in Frage. 
Kommt es z. B. im Rahmen von Nebenkostenabrechnungen zu Rückerstattun-
gen, werden diese häufig über die Reduzierung der anerkannten Kosten der 
Unterkunft verrechnet, ohne die tatsächlichen Kosten der Unterkunft ebenfalls 
anzupassen. Teilweise sind in der Miete enthaltene Stromkosten in den tatsäch-
lichen Kosten der Unterkunft enthalten, obwohl diese Kosten durch den Regel-
bedarf abgedeckt werden. Im Rahmen der Angemessenheitsprüfung kann sich 
beispielsweise herausstellen, dass nicht die gesamte in den tatsächlichen Kos-
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ten enthaltene Wohnfläche als für die Unterkunftskosten relevant bewertet wer-
den kann (Geschäftsräume, Untervermietung usw.) oder diese nicht kopfteilig 
auf die Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft entfällt (wenn nicht leistungsbe-
rechtigten Haushaltsmitgliedern größere Flächen zustehen). Zudem dürfte die 
Erfassungspraxis im Rahmen des Bewilligungsverfahrens sowie die Anerken-
nungsprüfung aufgrund regional unterschiedlicher Gegebenheiten nicht in allen 
Jobcentern gleich sein.
Die Differenz zwischen tatsächlichen und anerkannten laufenden Kosten für 
Unterkunft und Heizung belief sich im gesamten Jahr 2020 in Deutschland auf 
474 Mio. Euro. Dies entspricht rund 2,9 Prozent der tatsächlichen Kosten für 
Unterkunft und Heizung (vgl. Antwort zu Frage 11).
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 1 im 
Anhang.*

 4. Wie viele Bedarfsgemeinschaften waren davon betroffen (bitte absolute 
Werte und Anteile an allen Bedarfsgemeinschaften für das Bundesgebiet, 
die Bundesländer und die einzelnen Jobcenter aufschlüsseln)?

Im Durchschnitt des Jahres 2020 überstiegen in 450 000 Bedarfsgemeinschaf-
ten die tatsächlichen laufenden Kosten der Unterkunft und Heizung die an-
erkannten Kosten. Bezogen auf alle Bedarfsgemeinschaften mit laufenden 
anerkannten Kosten der Unterkunft entspricht das einem Anteil von 16,9 Pro-
zent.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 1 im 
Anhang.*

 5. Wie entwickelte sich die durchschnittliche Differenz zwischen tatsäch-
lichen Kosten der Unterkunft und Heizung und den als angemessen über-
nommenen Kosten pro Bedarfsgemeinschaft in den Städten Berlin, Ham-
burg, Frankfurt/Main und Düsseldorf in den sechs Monaten vor und nach 
Inkrafttreten der jeweiligen Mietenbegrenzungsverordnungen (bitte pro-
zentual und in absoluten Zahlen angeben)?

 6. Wie entwickelten sich die insgesamt übernommenen Kosten der Unter-
kunft und Heizung in den Städten Berlin, Hamburg, Frankfurt/Main und 
Düsseldorf in den sechs Monaten vor und nach Inkrafttreten der jeweili-
gen Mietenbegrenzungsverordnungen (bitte prozentual und in absoluten 
Zahlen angeben)?

Die Fragen 5 und 6 werden gemeinsam beantwortet.
Die angesprochenen Mietbegrenzungsverordnungen traten nach Kenntnis der 
Bundesregierung in Berlin am 1. Juni 2020, in Hamburg und Düsseldorf am 
1. Juli 2020 sowie in Frankfurt am 26. November 2020 in Kraft. In den beige-
fügten Tabellen 4 bis 7 werden für die vier Städte Zeitreihen von Januar 2019 
bis März 2021 dargestellt. In Spalte 5 werden jeweils die laufenden anerkann-
ten Kosten der Unterkunft je Bedarfsgemeinschaft ausgewiesen. In Spalte 8 
wird die Differenz zwischen laufenden tatsächlichen und anerkannten Kosten 
der Unterkunft dargestellt und zwar nur für diejenigen Bedarfsgemeinschaften 
mit einer Differenz zwischen tatsächlichen und anerkannten Kosten.
Bei der Interpretation muss berücksichtigt werden, dass die Statistik keine 
Informationen über die regionalen Vorgehensweisen und Umsetzung hat und 

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/31600 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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darüber hinaus ab Frühjahr 2020 die Ergebnisse durch die Auswirkungen der 
pandemiebedingten Maßnahmen beeinflusst werden; beispielsweise zu erken-
nen an einer deutlichen Zunahme an Bedarfsgemeinschaften von März auf 
April 2020. Außerdem können die Daten unter Umständen auch einem saison-
alen Muster unterliegen.

 7. Wie entwickelte sich die durchschnittliche Differenz zwischen tatsäch-
lichen Kosten der Unterkunft und Heizung und den als angemessen über-
nommenen Kosten pro Bedarfsgemeinschaft in Berlin in den sechs Mo-
naten vor und nach Inkrafttreten der §§ 3 und 4 des Gesetzes zur Neu-
regelung gesetzlicher Vorschriften zur Mietenbegrenzung (MietenWoG 
Bln; bitte getrennt nach den §§ 3 und 4 sowie prozentual und in absolu-
ten Zahlen angeben)?

 8. Wie entwickelten sich die insgesamt übernommenen Kosten der Unter-
kunft und Heizung in Berlin in den sechs Monaten vor und nach Inkraft-
treten der §§ 3 und 4 des Gesetzes zur Neuregelung gesetzlicher Vor-
schriften zur Mietenbegrenzung (bitte getrennt nach den §§ 3 und 4 so-
wie prozentual und in absoluten Zahlen angeben)?

Die Fragen 7 und 8 werden gemeinsam beantwortet.
Die angesprochene Mietenbegrenzung nach §§ 3 und 4 des Gesetzes zur Mie-
tenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin trat nach Kenntnis der Bundes-
regierung in Berlin im Februar 2020 in Kraft. Darüber hinaus wird auf die Ant-
wort zu den Fragen 5 und 6 sowie auf die Tabellen 4 bis 7 im Anhang ver-
wiesen.*

 9. Wie hoch war die durchschnittliche Differenz zwischen tatsächlichen 
Kosten der Unterkunft und Heizung und den als angemessen übernom-
menen Kosten im Jahr 2020 pro Bedarfsgemeinschaft (bitte nach Bund, 
Bundesländern und Jobcentern differenziert aufschlüsseln)?

Die Differenz zwischen den durchschnittlichen monatlichen laufenden tatsäch-
lichen und anerkannten Kosten der Unterkunft und Heizung belief sich im Jahr 
2020 in Deutschland auf durchschnittlich 15 Euro je Bedarfsgemeinschaft.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 1 im 
Anhang.*

10. Wie hoch war die durchschnittliche Differenz zwischen tatsächlichen 
Kosten der Unterkunft und Heizung und den als angemessen übernom-
menen Kosten im Jahr 2020 pro Bedarfsgemeinschaft, die von einer Dif-
ferenz betroffen war (bitte nach Bund, Bundesländern und Jobcentern 
differenziert aufschlüsseln)?

Die Differenz zwischen den durchschnittlichen monatlichen laufenden tatsäch-
lichen und anerkannten Kosten der Unterkunft und Heizung bezogen auf die 
Bedarfsgemeinschaften, in denen die tatsächlichen Kosten der Unterkunft und 
Heizung höher waren als die anerkannten Kosten, betrug im Jahr 2020 durch-
schnittlich 87 Euro.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 1 im 
Anhang.*

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/31600 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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11. Wie hoch war der Anteil der Differenz an den tatsächlichen Kosten der 
Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft (bitte in Prozent an-
geben und nach Bund, Bundesländern und Jobcentern differenziert auf-
schlüsseln)?

Bezogen auf die tatsächlichen laufenden Kosten der Unterkunft entspricht diese 
Differenz von 15 Euro zu den anerkannten Kosten der Unterkunft, bezogen auf 
alle Bedarfsgemeinschaften, einem Anteil von 2,9 Prozent.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 1 im 
Anhang.*

12. Wie hoch war der Anteil der Differenz an den tatsächlichen Kosten der 
Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft, die von einer Diffe-
renz betroffen war (bitte in Prozent angeben und nach Bund, Bundes-
ländern und Jobcentern differenziert aufschlüsseln)?

Bezogen auf die tatsächlichen laufenden Kosten der Unterkunft entspricht diese 
Differenz von 87 Euro zu den anerkannten Kosten der Unterkunft, bezogen auf 
alle Bedarfsgemeinschaften mit einer Differenz zwischen tatsächlichen und an-
erkannten Kosten der Unterkunft, einem Anteil 15 Prozent.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 1 im 
Anhang.*

13. In welcher Höhe wurden für Bedarfsgemeinschaften mit Kindern die 
Kosten der Unterkunft und Heizung, die im Jahr 2020 tatsächlich ange-
fallen sind, nicht übernommen (bitte Werte für das Bundesgebiet, die 
Bundesländer und die einzelnen Jobcenter aufschlüsseln)?

Die Differenz zwischen tatsächlichen und anerkannten laufenden Kosten für 
Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Kindern belief sich im 
gesamten Jahr 2020 in Deutschland auf 193 Millionen Euro. Dies entspricht 
rund 2,5 Prozent der tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung (vgl. 
Antwort zu Frage 17).
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 2 im 
Anhang.*

14. Wie viele Bedarfsgemeinschaften mit Kindern waren davon betroffen 
(bitte absolute Werte und Anteile an allen Bedarfsgemeinschaften für das 
Bundesgebiet, die Bundesländer und die einzelnen Jobcenter aufschlüs-
seln)?

Im Durchschnitt des Jahres 2020 überstiegen in 159 000 Bedarfsgemeinschaf-
ten mit Kindern die tatsächlichen laufenden Kosten der Unterkunft und Hei-
zung die anerkannten Kosten. Bezogen auf alle Bedarfsgemeinschaften mit 
Kindern mit laufenden anerkannten Kosten der Unterkunft entspricht das einem 
Anteil von 16,9 Prozent.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 2 im 
Anhang.*

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/31600 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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15. Wie hoch war die durchschnittliche Differenz zwischen tatsächlichen 
Kosten der Unterkunft und Heizung und den als angemessen übernom-
menen Kosten im Jahr 2020 pro Bedarfsgemeinschaft mit Kind bzw. 
Kindern (bitte nach Bund, Bundesländern und Jobcentern differenziert 
aufschlüsseln)?

Die Differenz zwischen den durchschnittlichen monatlichen laufenden tatsäch-
lichen und den anerkannten Kosten der Unterkunft und Heizung belief sich 
2020 in Deutschland auf durchschnittlich 17 Euro je Bedarfsgemeinschaft mit 
Kindern.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 2 im 
Anhang.*

16. Wie hoch war die durchschnittliche Differenz zwischen tatsächlichen 
Kosten der Unterkunft und Heizung und den als angemessen übernom-
menen Kosten im Jahr 2020 pro Bedarfsgemeinschaft mit Kind bzw. 
Kindern, die von einer Differenz betroffen war (bitte nach Bund, Bun-
desländern und Jobcentern differenziert aufschlüsseln)?

Bezogen auf die Bedarfsgemeinschaften mit Kindern, in denen die tatsäch-
lichen Kosten der Unterkunft und Heizung höher waren als die anerkannten 
Kosten, betrug die durchschnittliche Differenz 101 Euro.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 2 im 
Anhang.*

17. Wie hoch war der Anteil der Differenz an den tatsächlichen Kosten der 
Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft mit Kind bzw. Kin-
dern (bitte in Prozent angeben und nach Bund, Bundesländern und Job-
centern differenziert aufschlüsseln)?

Bezogen auf die tatsächlichen laufenden Kosten der Unterkunft entspricht die 
Differenz von 17 Euro zu den anerkannten Kosten der Unterkunft, bezogen auf 
alle Bedarfsgemeinschaften mit Kindern, einem Anteil von 2,5 Prozent.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 2 im 
Anhang.*

18. Wie hoch war der Anteil der Differenz an den tatsächlichen Kosten der 
Unterkunft und Heizung pro Bedarfsgemeinschaft mit Kind bzw. Kin-
dern, die von einer Differenz betroffen war (bitte in Prozent angeben und 
nach Bund, Bundesländern und Jobcentern differenziert aufschlüsseln)?

Bezogen auf die tatsächlichen laufenden Kosten der Unterkunft entspricht die 
Differenz von 101 Euro zu den anerkannten Kosten der Unterkunft, bezogen 
auf alle Bedarfsgemeinschaften mit Kindern mit einer Differenz zwischen tat-
sächlichen und anerkannten Kosten der Unterkunft, einem Anteil von 14 Pro-
zent.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 2 im 
Anhang.*

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/31600 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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19. In welcher Höhe wurden für Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften 
die Kosten der Unterkunft und Heizung, die im Jahr 2020 tatsächlich 
angefallen sind, nicht übernommen (bitte Werte für das Bundesgebiet, 
die Bundesländer und die einzelnen Jobcenter aufschlüsseln)?

Die Differenz zwischen tatsächlichen und anerkannten laufenden Kosten für 
Unterkunft und Heizung für Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften belief 
sich im gesamten Jahr 2020 in Deutschland auf 106 Mio. Euro. Dies entspricht 
rund 3 Prozent der tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung (vgl. Ant-
wort zu Frage 23).
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 3 im 
Anhang.*

20. Wie viele Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften waren davon be-
troffen (bitte absolute Werte und Anteile an allen Bedarfsgemeinschaften 
für das Bundesgebiet, die Bundesländer und die einzelnen Jobcenter auf-
schlüsseln?

Im Durchschnitt des Jahres 2020 überstiegen in 93 000 Alleinerziehenden-Be-
darfsgemeinschaften die tatsächlichen laufenden Kosten der Unterkunft und 
Heizung die anerkannten Kosten. Bezogen auf alle Alleinerziehenden-Bedarfs-
gemeinschaften mit laufenden anerkannten Kosten der Unterkunft entspricht 
das einem Anteil von 19 Prozent.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 3 im 
Anhang.*

21. Wie hoch war die durchschnittliche Differenz zwischen tatsächlichen 
Kosten der Unterkunft und Heizung und den als angemessen übernom-
menen Kosten im Jahr 2020 pro Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaft 
(bitte nach Bund, Bundesländern und Jobcentern differenziert aufschlüs-
seln)?

Die Differenz zwischen den durchschnittlichen monatlichen laufenden tatsäch-
lichen und anerkannten Kosten der Unterkunft und Heizung belief sich 2020 in 
Deutschland auf durchschnittlich 18 Euro je Alleinerziehenden-Bedarfsgemein-
schaft.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 3 im 
Anhang.*

22. Wie hoch war die durchschnittliche Differenz zwischen tatsächlichen 
Kosten der Unterkunft und Heizung und den als angemessen übernom-
menen Kosten im Jahr 2020 pro Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaft, 
die von einer Differenz betroffen war (bitte nach Bund, Bundesländern 
und Jobcentern differenziert aufschlüsseln)?

Bezogen auf die Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften, in denen die tat-
sächlichen Kosten der Unterkunft und Heizung höher waren als die anerkann-
ten Kosten, betrug die durchschnittliche Differenz 94 Euro.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 3 im 
Anhang.*

* Von einer Drucklegung der Tabelle wird abgesehen. Diese ist auf Bundestagsdrucksache 19/31600 auf der Internetseite 
des Deutschen Bundestages abrufbar.
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23. Wie hoch war der Anteil der Differenz an den tatsächlichen Kosten der 
Unterkunft und Heizung pro Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaft 
(bitte in Prozent angeben und nach Bund, Bundesländern und Jobcentern 
differenziert aufschlüsseln)?

Bezogen auf die tatsächlichen laufenden Kosten der Unterkunft entspricht die 
Differenz von 18 Euro zu den anerkannten Kosten der Unterkunft, bezogen auf 
alle Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften, einem Anteil von 3 Prozent.
Weitere Ergebnisse nach Ländern und Jobcenter finden sich in Tabelle 3 im 
Anhang.*

24. Wie hoch war der Anteil der Differenz an den tatsächlichen Kosten der 
Unterkunft und Heizung pro Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaft, 
die von einer Differenz betroffen war (bitte in Prozent angeben und nach 
Bund, Bundesländern und Jobcentern differenziert aufschlüsseln)?

Bezogen auf die tatsächlichen laufenden Kosten der Unterkunft entspricht die 
Differenz von 94 Euro zu den anerkannten Kosten der Unterkunft, bezogen auf 
alle Alleinerziehenden-Bedarfsgemeinschaften mit einer Differenz zwischen 
tatsächlichen und anerkannten Kosten der Unterkunft, einem Anteil von 
14 Prozent.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 3 im 
Anhang.*

25. Wie hoch waren die durchschnittlich als angemessen übernommenen 
Kosten der Unterkunft und Heizung im Jahr 2020 pro Bedarfsgemein-
schaft (bitte nach Bund, Bundesländern und Jobcentern differenziert auf-
schlüsseln)?

Die anerkannten durchschnittlichen laufenden Kosten der Unterkunft je Be-
darfsgemeinschaft beliefen sich im Jahr 2020 auf 494 Euro.
Weitere Ergebnisse für Länder und Jobcenter finden sich in Tabelle 1 im 
Anhang.*

26. In welchen Kreisen und kreisfreien Städten wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit 2005 für welche Zeiträume für die Kosten der 
Unterkunft und Heizung eigenständige „schlüssige Konzepte“ erstellt?

27. In welchen Kreisen und kreisfreien Städten wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit 2005 für welche Zeiträume die Kosten der Unter-
kunft und Heizung unter Rückgriff auf die Höchstbetragstabelle des 
Wohngelds ermittelt?

Die Fragen 26 und 27 werden gemeinsam beantwortet.
Für das Arbeitslosengeld II sind, soweit es für die Bedarfe für Unterkunft und 
Heizung erbracht wird, im Rahmen der zweigeteilten Trägerschaft in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende die kommunalen Träger zuständig. Sie 
unterliegen der Landesaufsicht. Konkrete Daten liegen der Bundesregierung 
daher nicht vor. Auswertungen zu schlüssigen Konzepten sowie möglichen 
Rückgriffen auf die Höchstbetragstabelle des Wohngeldes enthält jedoch der 
Endbericht der durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Auf-

* Von einer Drucklegung der Tabellen wird abgesehen. Diese sind auf Bundestagsdrucksache 19/31600 auf der Internet-
seite des Deutschen Bundestages abrufbar.
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trag gegebenen Studie des Institutes für Wohnen und Umwelt „Ermittlung der 
existenzsichernden Bedarfe für die Kosten der Unterkunft und Heizung in der 
Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch 
und in der Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch“ vom 
30. November 2016 (Ziffer 3.2.1, S. 47/48).
Der Bericht ist unter https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publika
tionen/Forschungsberichte/fb-478-niedrige-aufloesung.pdf abrufbar.

28. In welchen Kreisen und kreisfreien Städten wurde nach Kenntnis der 
Bundesregierung seit 2005 für welche Zeiträume sozialgerichtlich fest-
gestellt, dass die betreffenden Konzepte für Kosten der Unterkunft und 
Heizung nicht rechtmäßig waren?

Der Bundesregierung liegen dazu keine Angaben vor.

29. Wie viele Bedarfsgemeinschaften und wie viele Leistungsberechtigte 
lebten nach Kenntnis der Bundesregierung zum Zeitpunkt der sozial-
gerichtlichen Entscheidungen in den Kreisen bzw. kreisfreien Städten,
in denen sich das „schlüssige Konzept“ für die Kosten der Unterkunft 
und Heizung als rechtswidrig erwies?

30. Wie viele Bedarfsgemeinschaften und wie viele Leistungsberechtigte 
leben nach Kenntnis der Bundesregierung gegenwärtig in den Jobcenter-
Bezirken, in denen die Kosten der Unterkunft und Heizung unter Rück-
griff auf die Wohngeldtabelle ermittelt werden?

Die Fragen 29 und 30 werden gemeinsam beantwortet.
Der Bundesregierung liegen keine Erkenntnisse vor. Die Aufsicht über die 
kommunalen Träger führen die Länder.
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